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Gesetz über die Finanzierung der Sanierung von 300-Meter-Schiessanlagen (FSSG);
Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2010 haben Sie den Gemeinderat ersucht, zum Gesetzes-
entwurf über die Finanzierung der Sanierung von 300-Meter-Schiessanlagen (FSSG) Stel
lung zu nehmen.

Der Gemeinderat stellt fest dass das Gesetz

• den Umweltschutz nachhaltig fördern würde;
• die Schiessenden zukünftig im Bereich des privaten Schiessens verhältnismässig in die

Betreiberkosten der Schiessanlagen einbinden würde;
• eine neue Form der Finanzierung schafft, die es den Schiessvereinen ermöglichen wür

de, bei Sanierungsbedarf von Schiessanlagen ihren finanziellen Verpflichtungen nach
kommen zu können.

Der Gemeinderat kann deshalb das neue Gesetz über die Finanzierung der Sanierung von
300-Meter-Schiessanlagen unterstützen. Allerdings ist es für den Gemeinderat zwingend,
dass nicht nur der Kostenanteil der Schiessvereine, sondern die gesamten nicht vom Bund
getragenen Sanierungskosten, also auch jene, welche auf den Grundeigentümer entfallen,
künftig aus dem Fonds zur Sanierung von Schiessanlagen bezahlt werden. Die Gemeinden
sind aufgrund des Bundesrechts verpflichtet, Schiessanlagen unentgeltlich zur Verfügung
zu stellen. Aus den Schiessanlagen entsteht ihnen aber kein Vorteil, es fehlt an einem Inte
resse, welches eine Mitverantwortung für die Behebung der Umweltschäden begründen
könnte. Es ist daher unbillig, sie als Verursacherinnen (Grundeigentümerinnen bzw. Zu
standsstörer) zur Übernahme von Sanierungskosten zu verpflichten. Der Gemeinderat be
antragt deshalb, das Gesetz zu präzisieren und entweder die Kostentragung der Gemein
den als Grundeigentümerinnen auszuschliessen oder diese für die Entnahme aus dem
Fonds den Betreibern (Schiessvereinen) gleich zu stellen.
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Aus juristischer Sicht gibt der Gemeinderat jedoch zu bedenken, dass die angestrebte Fi
nanzierungslösung im Gesetzesentwurf in einem gewissen Widerspruch zum geltenden,
übergeordneten Recht steht, u.a. zum Artikel 133, Absatz 1 des Militärgesetzes (SR
51 0.10).

Der Gemeinderat dankt Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Alexander Tschäppät
Stadtpräsident

r. Jürg Wichtermann
tadtschreiber


